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Baden-W ürttem berg 

FINANZAM T OFFENBURG 

Finanzam t Offenburg ‘ Postfach 14 40 - 77604 Offenburg 

Herrn 

Offenburg 29.03.2023 

Bearbeiter Herr John 

Telefon 0781 12026-4070 

Aktenzeichen 23184/37607 

Stefan Kornm eier . SG 26/02 

Am  Adlerteich 8 

77736 Zell 

EE 

(Bitte bei Antwort angeben) 

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungse‘m pfängers 

bei Bauleistungen und/oder der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen 

Hierm it wird zur Vorlage bei dem  leistenden Unternehm erl3ubunternehm er 

bescheinigt, dass 

Stefan Kornm eier 
(Nam e und Vornam e bzw. Firm a) 

Hauptstraße 102, 77736 Zell 
(Anschrift, Sitz) 

Bauleistungen im  Sinne des. 
@  
13b Abs. 2 Nr. 4 UStG 

[] Gebäudereinigungsleistungen im  Sinne des 
@  
13b Abs. 2 Nr. 8 UStG 

nachhaltig erbringt und 

unter der Steuernum m er 23184/37607 

unter der Um satzsteuer— Identifikationsnum m er DE197994599 

registriert ist. 

Für die oben genannten em pfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom  

Leistungsem pfänger geschuldet (@  13b Abs. 5 UStG). 

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit m it Ablauf des: 31.12.2025 

(Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen Zeitraum  von längstens drei Jahren nach Ausstellung_sdatum  zu beschränken.) 

Dieses Schreiben wurde m aschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

USt 1 TG Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsem pfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen 

Aug. 14



Datenschutzhinweis: - > 

Inform ationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der 

Datenschutz— Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehm en Sie bitte dem  allgem einen 

Inform ationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Inform ationsschreiben finden Sie unter www.finanzam t.de (unter der Rubrik 

„Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem  Finanzam t. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs—  

em pfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereihigungsleistungen m it dem  

Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim  um seitig bezeichneten Finanzam t schrift—  

lich einzureichen, diesem  elektronisch zu überm itteln oder dort zur Niederschrift zu 

erklären.
‘ 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen M onat. Sie beginnt m it Ablauf 

‚des Tags, an dem  Ihnen der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs—  

erhpfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen bekannt 

gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung m ittels 

Einschréiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe m it dem  dritten Tag nach Aufgabe 

zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steüerschuldnerschaft des 

Leistungsem pfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigunésleistungen zu 

einem  späteren Zeitpunkt zugegahgen ist. Bei Zustellung m it Zustellungsurkunde odér 

m ittels Einschreiben m it Rückschein oder gegen Em pfangsbekenntnis ist Tag der 

Bekanntgabe der Tag der Zustellung. Ein zum  Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt 

gilt am  dritten Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über die 

Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben.


